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hat. In dieser Eigenschaft hat sie 1941 die internationale Arbeits-
konferenz in Neuyork geleitet.

Das neukonstruierte norwegische Kabinett hat auch eine Frau
als Minister ohne Portefeuille berufen, Frau Kersten Hansteen,
die sich speziell den sozialen Aufgaben widmen wird. Man kann
sich denken, was dies nach fünf Jahren Krieg, Deportation und
Hungersnot bedeuten muss. F. S.

Dringende Bitte

Wir ersuchen die Mitglieder, die den Beitrag 1945 noch nicht
entrichtet haben, denselben bis Ende September auf unser Post-
check konto Nr. VIII 14151, Frauenstimmrechtsverein Zürich (Union
für Frauenbestrebungen) einzahlen zu wollen. Die Mindestbeiträge
sind für Einzelmitglieder auf Fr. 4.—, für Ehepaare auf Fr. 6.—,
festgesetzt. In der gegenwärtigen Zeit, die an unsere Tätigkeit
höchste Anforderungen stellt, sind aber auch freiwillige Gaben
nötig.

Wir danken den Mitgliedern, die uns durch ihre freundliche
Einzahlung die Spesen und Mehrarbeit für die Nachnahme sparen,
bestens. Gleichzeitig laden wir alle Leser der Staatsbürgerin, die
noch ausserhalb unseres Vereins stehen, freundlich ein, demselben
durch Einzahlung obgenannten Beitrages, ebenfalls als Mitglieder
beizutreten.

Wir würden uns freuen, auf Ihre Mitarbeit zählen zu dürfen.
Der Vorstand.

Resolution
gefasst in gemeinsamer Mitgliederversammlung am 31. August 1945

Der Kantonal-zürcherische Bund für Frauenstimmrecht und
die Frauenstimmrechtsvereine Zürich und Winterthur, nach An-
hören eines Referates über Inhalt und Wirkung des Gesetzes über
das Wahlrecht der Frauen (Antrag des Regierungsrates vom 19.
Juli 1945), bringen mit aller Bestimmtheit zum Ausdruck, dass sie
als Ziel ihrer Bemühungen nur das volle Stimm- und Wahlrecht
für die Frauen im Kanton Zürich ansehen. Sie hoffen, dass aus
den Beratungen der Kommission und des Kantonsrates eine Vor-
läge im Sinne der Stellungnahme der Stimmrechtsvereine hervor-
gehen werde.
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